
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen der Helferkreise am Donnerstag, 17. Januar 
2019 zum Thema: „Elfenbeinküste – Fluchtursachen ,Made in Europe‘?“ 
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Austauschtreffen der Helferkreise im Landkreis Würzburg 
am Donnerstag, den 17.  Januar 2019 um 19:00 Uhr im Matthias-Ehrenfried-Haus ein. Thema des 
Abends wird sein: „Elfenbeinküste – Fluchtursachen ,Made in Europe‘?“ Unser Referent Kafalo 
Sékongo, der selbst von der Elfenbeinküste stammt, wird Zusammenhänge zwischen der Flucht 
vieler Westafrikaner nach Europa und Entwicklungen in Europa selbst aufzeigen und gleichzeitig 
spannende Einsichten in das Leben in dem westafrikanischen Land geben. Weitere Informationen 
finden Sie in der angehängten Einladung, die letzte Woche leider gefehlt hat (PDF 
190117_Einladung_Austauschtreffen_Elfenbeinküste). Um uns die Planung zu erleichtern bitten wir 
um eine formlose Anmeldung per E-Mail oder Telefon bis Montag, den 14. Januar 2019. Wir freuen 
uns auf den Abend und einen interessanten Austausch mit Ihnen! 

 
2. Umfrage der Servicestelle Ehrenamt und der FHWS  
Um die Bedingungen für ehrenamtliches Engagement zu verbessern und mehr Menschen zum 
Anpacken zu motivieren führen viele Wege zum Ziel. In Kooperation mit der ansässigen 
Hochschule (FHWS) - Lehrgebiet Personalwirtschaft – führt die Servicestelle Ehrenamt des 
Landratsamtes Würzburg eine Umfrage durch, die sich mit dem besonderen Kompetenzerwerb 
durch ehrenamtliches Engagement beschäftigt. Ihre Meinung und Sichtweise als ehrenamtlich 
aktiver Bürger des Landkreises Würzburg und der Region ist gefragt! Eine spontane 
Beantwortung dauert maximal sieben Minuten.  
Hier ist der Umfragelink: https://www.umfrageonline.com/s/8304c5d. 
Die Servicestelle Ehrenamt bittet die Umfrage bis spätestens zum 16.Dezember 
2018 durchzuführen, um eine fristgerechte Auswertung zu ermöglichen. Vielen Dank! 
 
3. Hinweise der GGUA zur gesetzlichen Änderung des Widerrufsverfahrens 
Auf die geplante Gesetzesänderung des Widerrufs- und Rücknameverfahrens haben wir an dieser 
Stelle bereits hingewiesen. Das neue Gesetz ist nun seit 12. Dezember in Kraft und bringt 
relevante Änderungen mit sich. Bisher freiwilligen Einladungen des BAMF zu einem Gespräch, in 
dem überprüft werden soll, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine Rücknahme des 
Schutzstatus vorliegen, sind fortan verpflichtend. Außerdem können nun alle Schutzberechtigten, 
unabhängig von ihrem Status, zur Mitwirkung verpflichtet werden. Wird der Mitwirkungspflicht 
nicht nachgekommen, können Mittel des Verwaltungszwangs oder eine Entscheidung nach 
Aktenlage mögliche Konsequenzen sein. Die GGUA (Gemeinnützige Gesellschaft zur 
Unterstützung Asylsuchender) hat die Auswirkungen der Gesetzesänderung auf die Praxis 
zusammengefasst und gibt in dem angehängten Dokument wichtige Hinweise: (PDF 
GGUA_Mitwirkungspflichten_Widerruf.pdf) 

 
4. Hinweise der Kanzlei Haubner und Schank zur „Identitätsklärung und Passbeschaffung im 
Asylverfahren und danach“ 
Die Kanzlei Haubner und Schank veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Hinweise für Haupt- 
und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit. In den aktuellen Hinweisen vom 29. November 2018 
geht es um die Identitätsklärung und Passbeschaffung 
im Asylverfahren und danach. Folgende Bereiche werden darin angesprochen: Die 
Mitwirkungspflichten im Asylverfahren und welche Unterlagen und Dokumente hierbei 
insbesondere erforderlich sind; Die Problematik falscher Personalien; Die Passpflicht im noch 
laufenden Asylverfahren und nach abgeschlossenem Asylverfahren; Die Passbeschaffung bei 
Beantragung einer Arbeitserlaubnis; Praxishinweise zur Passbeschaffung. Die Hinweise der 
Kanzlei können eine wichtige Orientierungshilfe in der ehrenamtlichen Arbeit sein, im Zweifel sollte 

https://www.umfrageonline.com/s/8304c5d
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Einführung von Mitwirkungspflichten im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren - 
Drittes Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes am 12.12.2018 in Kraft getreten  


Liebe Kolleg*innen, 
  
am 11.12.2018, ist das „Dritte Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes“ im BGBL veröffentlicht 
worden. Mit diesem Gesetz werden in § 73 AsylG Mitwirkungspflichten für Schutzberechtigte im 
asylrechtlichen Widerrufs- und Rücknahmeverfahren eingeführt. Das Gesetz ist am 12.12.2018 in 
Kraft getreten. 
  
Die Einführung des neuen Abs. 3a in § 73 AsylG wird unmittelbare Auswirkungen auf die 
Beratungspraxis haben. Bereits seit Anfang 2018 verschickt das BAMF Einladungen zu freiwilligen 
Gesprächsterminen an Schutzberechtigte, die insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 im 
schriftlichen Asylverfahren die Flüchtlingseigenschaft erhalten hatten, mit dem Ziel mittels eines 
persönlichen Gespräches zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf oder eine 
Rücknahme des Schutzstatus vorliegen. Die Teilnahme an diesen Gesprächen war jedoch bislang 
freiwillig, d.h. eine Nicht-Teilnahme hatte keine rechtlichen Konsequenzen. Sofern das BAMF ein 
Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren eröffnen wollte, musste es nach der alten Rechtslage, die 
Personen anschreiben und ihnen Gelegenheit zu einer schriftlichen Stellungnahme geben (§ 73 Abs. 
4 AsylG a.F.). 
  
Mit Inkrafttreten der Neuregelung, werden diese Schreiben künftig jedoch anders aussehen und vor 
allem: verpflichtenden Charakter haben. So sieht § 73 Abs. 3a AsylG eine Liste von persönlichen 
Mitwirkungspflichten vor. Das BAMF hat die Betroffenen auf Inhalt und Umfang der 
Mitwirkungspflichten sowie auf die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Pflichten hinzuweisen  
(§ 73 Abs. 3a S. 7 AsylG). 
 
Des Weiteren eröffnet die Änderung die Möglichkeit, alle Schutzberechtigten zur Mitwirkung zu 
verpflichten, unabhängig davon, welchen Schutzstatus sie im Asylverfahren erhalten haben und ob 
Ihnen dieser in einem schriftlichen Verfahren zuerkannt wurde oder nicht. 
  
In § 73 Abs. 3a S. 1 AsylG heißt es: „Der Ausländer ist nach Aufforderung durch das 
Bundesamt persönlich zur Mitwirkung bei der Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des 


GGUA 
 Flüchtlingshilfe 


 







2 
 


Widerrufs oder der Rücknahme der Anerkennung als Asylberechtigter oder der Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft verpflichtet, soweit dies für die Prüfung erforderlich und dem 
Ausländer zumutbar ist.“ 
  
Zwar werden an dieser Stelle nur Personen mit Asylberechtigung und Flüchtlingseigenschaft im 
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention genannt. Durch die Verweisungsnormen des § 73b Abs. 4 
sowie des § 73c Abs. 3 AsylG gelten die neueingeführten Mitwirkungspflichten des § 73 Abs. 3a 
AsylG jedoch auch für Personen mit subsidiärem Schutz sowie für Personen, bei denen nationale 
Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG festgestellt worden sind. 
  
In § 73 Abs. 3a S. 2 AsylG werden die Mitwirkungspflichten näher definiert. Dort heißt es: „§ 15 
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 7 und Absatz 3 sowie § 16 gelten entsprechend, hinsichtlich 
der Sicherung der Identität durch erkennungsdienstliche Maßnahmen (§ 16 Absatz 1 Satz 1 und 
2) mit der Maßgabe, dass sie nur zulässig ist, soweit die Identität des Ausländers nicht bereits 
gesichert worden ist.“ 
  
Hinter den in Satz 2 aufgezählten Mitwirkungspflichten, die künftig auch für das Widerrufs- und 
Rücknahmeverfahren von Schutzberechtigten gelten, verbergen sich folgende Pflichten: 


 die Verpflichtung gegenüber dem BAMF die erforderlichen mündlichen und nach 
Aufforderung auch schriftlichen Angaben zu machen (§ 15 Abs. 2 Nr. 1) 


 die Überlassung des Pass(-ersatzes) (§ 15 Abs. 2 Nr. 4) 
 das Vorlegen / die Aushändigung / das Überlassen aller erforderlichen Unterlagen / 


Urkunden in deren Besitz die Person ist (§ 15 Abs. 2 Nr. 5) 
 die Mitwirkung bei Beschaffung Identitätspapieres, sofern kein gültiger Pass- oder Passersatz 


vorliegt (§ 15 Abs. 2 Nr. 6) 
 die Duldung der vorgeschriebenen erkennungsdienstlichen Maßnahmen (§ 15 Abs. 2 Nr. 7) 


Die neu eingeführten persönlichen Mitwirkungspflichten greifen auch, wenn die Schutzberechtigten 
anwaltlich vertreten sind (§ 73 Abs. 3a S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 1 S. 2 AsylG). Wie bei der Anhörung im 
Asylverfahren ist es somit nicht ausreichend, wenn der Anwalt bzw. die Anwältin für den Mandanten 
bzw. die Mandantin Stellung nimmt. 
  
Durch die Verpflichtung, gegenüber dem BAMF alle erforderlichen mündlichen Angaben zu 
machen, werden Einladungen des BAMF zu einem persönlichen Gespräch im Kontext von Widerruf- 
und Rücknahmeverfahren nicht mehr freiwillig sein. Vielmehr werden Schutzberechtigte künftig 
verpflichtet sein, an solchen „Widerrufs- bzw. Rücknahmeanhörungen“ teilzunehmen. Für die 
Beratungspraxis bedeutet dies, dass Schutzberechtigte, wie Asylsuchende zu Beginn des 
Asylverfahrens, auf diese Anhörungen vorbereitet werden müssen. Dabei ist es für die Beratung vor 
allem wichtig, die (schriftlich festgehaltenen) Aussagen aus dem Asylverfahren zu kennen 
(Anhörungsprotokoll / schriftlicher Fragebogen, BAMF-Bescheid, ggf. Gerichtsurteil). 
  
Die Verpflichtung zur Duldung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen zur Feststellung und 
Sicherung der Identität nach § 16 Abs. 1 S. 1 und 2 AsylG (Abnahme von Fingerabdrücken und 
Erstellung von Lichtbildern) ist nur zulässig, sofern die Identität nicht bereits im Asylverfahren 
gesichert worden ist. Dies bedeutet zunächst, dass alle Personen, die bereits während des 
Asylverfahrens erkennungsdienstlich behandelt worden sind nicht erneut zur Fingerabdrucknahme 
verpflichtet sind. Da jedoch § 16 Abs. 1 S. 2 AsylG vorsieht, dass diese Maßnahmen nur für Personen 
statthaft sind, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, führt § 73 Abs. 3a S. 2 AsylG dazu, dass für 
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alle Schutzberechtigten, die zum Zeitpunkt des Asylverfahrens noch keine 14 Jahre alt waren, 
inzwischen allerdings diese Altersgrenze überschritten haben, eine nachträgliche 
Fingerabdrucknahme zulässig ist. 
  
Kommen die schutzberechtigten Personen ihren Mitwirkungspflichten im Rahmen des Widerruf- / 
Rücknahmeverfahrens nicht nach, so drohen zweierlei Konsequenzen: 
  


1. Mittel des Verwaltungszwangs 
Das BAMF soll gem. § 73 Abs. 3a S. 3 AsylG die Schutzberechtigten mit Mitteln des 
Verwaltungszwangs zur Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten anhalten. Mittel des 
Verwaltungszwangs sind nach dem Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) das Zwangsgeld  
(§ 9 VwVG) und als „ultima ratio“ auch ersatzweise die Zwangshaft (§ 16 VwVG). Klagen gegen 
Maßnahmen des Verwaltungszwangs haben keine aufschiebende Wirkung, so dass in diesen Fällen 
ein Eilantrag eingereicht werden muss (§ 75 Abs. 1 S. 2 AsylG). Inwieweit die Anwendung von 
Zwangsmitteln dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht dürfte höchst umstritten sein. 
Schließlich erlaubt das Gesetz bei Verweigerung der Mitwirkungspflichten eine Entscheidung nach 
Aktenlage. 
  


2. Entscheidung nach Aktenlage 
Kommen die Betroffenen, der Aufforderung zur Mitwirkung nicht oder nicht vollständig nach, so 
kann das BAMF gemäß § 73 Abs. 3a S. 3 ff. AsylG über den Widerruf bzw. die Rücknahme nach 
Aktenlage entscheiden. Bei der Entscheidung nach Aktenlage hat das BAMF sämtliche maßgeblichen 
Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, sowie die Frage, inwieweit die Personen ihren 
Mitwirkungspflichten nachgekommen sind. Im schlimmsten Falle kann die Neuregelung also dazu 
führen, dass unabhängig von der tatsächlichen Situation im Herkunftsland bzw. der individuellen 
Situation der Schutzberechtigten, der Schutzstatus widerrufen wird, nur, weil die Person nicht oder 
nicht ausreichend mitgewirkt hat. 
Diese Praxis dürfte jedoch unionsrechtlich nicht haltbar sein. Voraussetzung des Widerrufs des 
internationalen Schutzes ist nach der EU-Qualifikationsrichtlinie der Wegfall der Umstände, die zur 
Schutzzuerkennung geführt haben (Art. 11 Abs. 1e), 19 Abs. 1 QRL). Hinzu kommt, dass die 
Veränderung erheblich sein muss und nicht nur vorübergehender Natur sein darf.  
Zudem muss eine angenommene Veränderung der Umstände vom Mitgliedstaat nachgewiesen 
werden (Art. 11 Abs. 2, 19 Abs. 1 QRL). Ähnliches gilt für die Rücknahme des Schutzstatus. Nach der 
QRL setzt die Rücknahme eines einmal erteilten Schutzstatus voraus, dass die Schutzzuerkennung 
auf einer falschen Darstellung oder dem Verschweigen von Tatsachen sowie der Verwendung 
falscher / gefälschter Dokumente beruhte (Art. 14 Abs. 3 b), 19 Abs. 3 b) QRL). Die Nachweispflicht 
liegt jedoch auch hier beim jeweiligen Mitgliedstaat (Art. 14 Abs. 4, 19 Abs. 4 QRL). 


  
Weiterführende Informationen zum Gesetzgebungsverfahren und zur Gesetzesbegründung sowie 
kritische Stellungnahmen u.a. von RA’in Böhlo und RA Oberhäuser sind auf der Seite des 
Informationsverbundes Asyl & Migration unter folgendem Link 
abrufbar:https://www.asyl.net/view/detail/News/bundestag-beschliesst-einfuehrung-einer-
mitwirkungspflicht-in-widerrufsverfahren/ 
 





CW_BotheTo
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In Kooperation mit           


 


 
 
 


 
 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Randersackerer Straße 25, 97072 Würzburg 


 
An alle Helferkreise, Ehrenamtliche 
und Engagierte in der Asyl-und Flüchtlingsarbeit 
im Landkreis Würzburg 


 
 
 


 
 
 
 
 
Würzburg, den 07.12.2018 


Ehrenamts-
koordination  


Tobias Bothe 
Tobias Goldmann 


0931/38659-119 
0931/38659-118 


t.bothe@caritas-wuerzburg.org 
t.goldmann@caritas-wuerzburg.org 
  


Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche,  
 
rund zehn Prozent der Asylantragssteller in Deutschland kamen im Jahr 2018 aus einem 
westafrikanischen Staat. Viele von ihnen werden erst dem Ankerzentrum in Schweinfurt 
und dann auch unserem Landkreis zugeteilt werden. Bei der Frage nach den 
Fluchtgründen dieser Menschen, wird schnell verallgemeinert: „Das sind doch alles 
Wirtschaftsflüchtlinge“. Doch wie die Herkunftsländer und die Menschen, sind auch die 
Fluchtgründe vielfältig und verschieden. Manche der Fluchtursachen sind dabei nicht 
zuletzt hausgemacht in Europa. Am konkreten Beispiel der Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) 
wird uns Herr Kafalo Sékongo diese Zusammenhänge sowie Land, Menschen und 
Fluchtgründe jenseits der Stereotype näherbringen. In Zusammenarbeit mit den Malteser 
Integrationsdiensten Würzburg möchten wir Sie hierzu ganz herzlich einladen: 
 
 


„Elfenbeinküste– Fluchtursachen ,Made in Europe‘?“ 
am Donnerstag, den 17. Januar 2019 von 19:00 – circa 21:00 Uhr 


im Matthias-Ehrenfried-Haus in Würzburg  
Kolpingstraße 11, 97070 Würzburg 


 
 
Anmeldung erforderlich:  
Um besser planen zu können freuen wir uns über eine formlose Rück- bzw. Anmeldung 
per E-Mail oder Telefon bis spätestens Montag 14. Januar 2018.  
 
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Teilnahme und den Austausch mit Ihnen.  
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Tobias Bothe und Tobias Goldmann  



mailto:t.bothe@caritas-wuerzburg.org

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
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In Kooperation mit           


Anfahrtsbeschreibung Matthias-Ehrenfried-Haus: 
(Kolpingstraße 11; 97070 Würzburg) 
 


 
 
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Ausstieg am Hauptbahnhof und zu Fuß durch die Kaiserstraße über den Barbarossaplatz 
und die Oberthürstraße in die Kolpingstraße 11.  
Alternativ mit Straßenbahnlinien 2, 3, 4 oder 5 eine Station bis Juliuspromenade fahren. 
Von dort dann am Barbarossaplatz rechts durch die Oberthürstraße zur Kolpingstraße 11. 
 
Mit dem PKW: 
Einfahrt nach Würzburg und den Schildern in Richtung „Hauptbahnhof“ folgen. Einfahrt in 
Bahnhofstraße. In der Bahnhofstraße befinden sich (kostenpflichtige) Parkplätze. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

aber immer eine Beratungsstelle bzw. ein Fachanwalt aufgesucht werden. Das Dokument finden 
Sie im Anhang der E-Mail (PDF 29112018_Identitätsklärung_Passbeschaffung). 

 
5. Deutsch-Lern-App Navi-D kostenlos verfügbar 
Seit Kurzem ist die App „NAVI-D – Deutsch für den Alltag“ deutschlandweit kostenfrei verfügbar. 
Die App für Smartphones wurde vom Projekt „Lernen – Lehren – Helfen“ der LMU München 
erarbeitet und soll bei der sprachlichen und kulturellen Orientierung im Alltag unterstützen. Die 
App basiert auf dem Ersthelfer-Leitfaden für Ehrenamtliche und enthält wie dieser, zehn 
umfangreiche Kapitel mit alltagsrelevanten Themen. Im Fokus steht nicht der Spracherwerb, 
sondern das Zurechtkommen im Land und die Vermittlung von Werten mit dem Ziel der leichteren 
Integration von Zuwanderern.  Die interaktiven Übungen können auch ohne Internetzugang und zu 
jeder Zeit bearbeitet werden. Weitere Informationen und den Ersthelfer-Leitfaden als PDF finden 
Sie auf der Homepage des Projekts: https://goo.gl/WCvTfA. 
 
6. Beratungsangebot von Amnesty International  
Die nächsten offenen Sprechstunden der Asylberatung von Amnesty International im Jahr 2019 
finden an folgenden Terminen im Gesprächsladen an der Augustinerkirche (Dominkanerplatz 4, 
97070 Würzburg) statt: 7. Januar, 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar, 25. Februar. Die Beratung ist 
an diesen Tagen immer zwischen 18 Uhr und 20 Uhr offen und umfasst u.a. Informationen zum 
Ablauf des Asylverfahrens, die Prüfung der Unterlagen, Hilfe beim Verfassen von Briefen an die 
deutschen Behörden oder die Vorbereitung auf die Erstanhörung. Beraten lassen können sich alle 
geflüchteten Menschen. Geflüchtete werden gebeten ihre vollständigen Unterlagen mitzubringen. 
Weitere Informationen finden sich auch hier: http://www.amnesty-wuerzburg-
asyl.de/Main/Beratungsangebot. 
 
7. Ökumenischer Gottesdienst für Geflüchtete und Helfer am 12. Januar 2019 im Würzburger Dom 
Fremden Heimat geben und ihnen mit herzlicher Liebe begegnen, diesen biblischen Auftrag greift 
der Würzburger Bischof Jung zu Beginn des neuen Jahres auf und lädt am 12. Januar 2019 
Geflüchtete und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zum gemeinsamen Gottesdienst in den 
Kiliansdom in Würzburg ein.   
Es handelt sich dabei um einen ökumenischen Gottesdienst, es sind also Geflüchtete und 
Helferinnen und Helfer aller Konfessionen eingeladen, egal ob katholisch, evangelisch, orthodox… 
Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Sollte die Fahrt durch Privat-Pkw's organisiert werden, 
besteht für diese Fahrten Versicherungsschutz durch die Diözese. Fahrtkosten können im 
Anschluss auf einfachen Antrag unter Angabe der Kosten und Mitfahrer erstattet werden. 
Angehängt ist das Einladungsschreiben zum Gottesdienst (PDF 
190112_Einladung_Gottesdienst_Flüchtlinge). 

 
8. Die Herbergssuche – Oder: die Geschichte zu meiner Krippe 
Jost Hermann ist Pfarrer und engagiert in der Arbeit mit Geflüchteten. Seine „Krippengeschichte“ 
ist zwar bereits vom letzten Jahr aber deshalb nicht weniger lesenswert und aufschlussreich. Er 
erzählt darin, warum das traditionelle Krippenspiel für einen arabischen Christen aus Bethlehem 
unerhört ist, wie der Geburtsort Jesu vermutlich in Wirklichkeit aussah und was das alles mit der 
Flüchtlingshilfe zu tun hat. Lesen Sie selbst… (PDF Die Geschichte zu meiner Krippe). 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann  Tobias Bothe 
 

https://goo.gl/WCvTfA
http://www.amnesty-wuerzburg-asyl.de/Main/Beratungsangebot
http://www.amnesty-wuerzburg-asyl.de/Main/Beratungsangebot
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Rechtsanwältin Petra Haubner/Rechtsanwalt Klaus Schank/Rechtsanwältin Maria Kalin 


Unterer Sand 15, 94032 Passau, Tel.: 0851-31140, petra.haubner@haubner-schank.de, 


klaus.schank@haubner-schank.de, maria.kalin@haubner-schank.de 


Jour Fixe für Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
29.11.2018 
 


 


Identitätsklärung und Passbeschaffung 


im Asylverfahren und danach 


 


Der Druck auf Asylsuchende und Geduldete, Identitätsdokumente oder einen Pass 
vorzulegen, hat seit dem letzten Jahr stark zugenommen. Viele Ausländerbehörden 
drohen mit einer Kürzung der Sozialleistungen, wenn keine Dokumente vorgelegt 
werden, schon im laufenden Asylverfahren. Auch die Erteilung bzw. Verlängerung 
einer Arbeitserlaubnis wird von der Identitätsklärung, also der Vorlage eines Passes 
bzw. einer Geburtsurkunde abhängig gemacht. 
 
 
Mitwirkungspflichten im Asylverfahren 
 
§ 15 AsylG normiert eine Reihe von Mitwirkungspflichten für Asylsuchende im 
laufenden Asylverfahren. Diese sind insbesondere verpflichtet: 


• alle erforderlichen Angaben mündlich und 
nach Aufforderung auch schriftlich zu machen 


• den Pass oder Passersatz vorzulegen, 
auszuhändigen und zu überlassen (wenn man einen im Besitz hat) 


• alle erforderlichen Unterlagen und sonstigen 
Unterlagen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen (wenn man welche 
im Besitz hat) 


• im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen 
Passes oder Passersatzes an der Beschaffung eines Identitätspapieres 
mitzuwirken und auf Verlangen alle Datenträger, die für die Feststellung der 
Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können, und die man im 
Besitz hat, vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Achtung: Es geht 
hier nicht um die Vorlage eines Passes, sondern um die Beschaffung 
irgendeines Identitätsdokumentes. 


• die vorgeschriebenen 
erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu dulden (Fotos, Fingerabdrücke) 


• Sprachaufzeichnungen für evtl. 
Sprachgutachten dürfen (zur Bestimmung des Herkunftsstaates) erstellt 
werden, § 16 AsylG 
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Erforderliche und sonstige Unterlagen sind insbesondere 
 


• alle Urkunden und Unterlagen, die neben 
dem Pass oder Passersatz für die Feststellung der Staatsangehörigkeit von 
Bedeutung sein können (Personalausweis, ID-Card, Führerschein, 
Geburtsurkunde, Militärheft, Familienbuch, Heiratsurkunde, Zeugnisse, 
Arbeitsbescheinigungen usw.) 


• von anderen Staaten erteilte Visa, 
Aufenthaltstitel und sonstige Grenzübertrittsdokumente 


• Flugscheine (Tickets, Bordkarten) und 
sonstige Fahrausweise 


• Unterlagen über den Reiseweg vom 
Herkunftsland in das Bundesgebiet, die benutzten Beförderungsmittel und 
über den Aufenthalt in anderen Staaten 


• Alle sonstigen Urkunden und Unterlagen, die 
für den Asylantrag (also die Feststellung von Schutzgründen) von Bedeutung 
sind 


 
Erlaubt sind auch Durchsuchungen der Asylsuchenden und ihrer Sachen und 
Zimmer, wenn keine freiwillige Herausgabe erfolgt. 
 
Das Bundesamt behält die Originaldokumente ein und lagert sie in einer sog. 
Dokumentenmappe. Für die elektronische Akte werden die Unterlagen 
eingescannt. Falls erforderlich, werden die Unterlagen übersetzt. Nichtbenötigte 
Unterlagen (z.B. Zeugnisse, medizinische Unterlagen) werden teilweise nur 
eingescannt, die Originale werden zurückgegeben. Von allen Unterlagen kann man 
jederzeit die Übersendung (beglaubigter) Kopien verlangen. 
 
Nach dem Abschluss des Verfahrens, also mit Erlass des Bescheides (egal ob 
positiv oder negativ), werden alle Originaldokumente an die zuständige 
Ausländerbehörde übersandt, die diese dann in ihren Akten aufbewahrt. Bei 
positiver Entscheidung werden die Unterlagen in der Regel spätestens mit Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis herausgegeben. Bei einer negativen Entscheidung (kein 
Aufenthaltsrecht) verbleiben Sie in den Akten der Ausländerbehörde. 
 
Leider gehen beim Bundesamt immer wieder Unterlagen verloren. Nach dem 
Abschluss des Verfahrens wartet die zuständige Ausländerbehörde manchmal auch 
lange auf die Übersendung der Unterlagen. Es ist dann oft nicht klar, ob die 
Dokumente nicht auffindbar oder verlorengegangen sind. Unter Umständen muss 
dann z.B. ein neuer Pass beantragt werden oder eine neue Geburtsurkunde besorgt 
werden. 
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Auswertung von Computern, Tablets, Laptops und Handys 
 
Die Auswertung von Datenträgern ist nur zulässig, soweit dies für die Feststellung 
der Identität und Staatsangehörigkeit erforderlich ist und der Zweck nicht durch 
mildere Mittel erreicht werden kann, § 15a AsylG. 
 
Die Datenträger dürfen nur von einem Volljuristen ausgewertet werden, § 48 Abs. 
3a AufenthG. 
 
Erkenntnisse aus dem privaten Lebensbereich dürfen nicht verwertet werden. 
Aufzeichnungen darüber sind sofort zu löschen. 
 
Die Daten müssen sofort gelöscht werden, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. 
 
Im Moment hat das Bundesamt weder die personellen noch die technischen 
Voraussetzungen, um alle Handys auszulesen. Zur Klärung der Identität kann es 
auch nützlich sein, dass Handy vorzuzeigen, z.B. weil dort lauter Telefonummern 
oder auch Fotos aus dem Herkunftsland gespeichert sind. 
 
 
Problem falsche Personalien 
 
Grundsätzlich werden die Personalien den vorgelegten Identitätsdokumenten 
(Personalausweis, Reisepass usw.) entnommen. Ein großer Teil der Asylsuchenden 
hat allerdings keinerlei Dokumente dabei (nach Angaben des BAMF ca. 60 bis 70 
%). 
 
Die Personalien, insbesondere Name und Vorname, Geburtsdatum und –ort werden 
dann leider oft bei der Registrierung falsch aufgenommen, z.B. weil der 
Dolmetscher etwas falsch versteht oder aufschreibt oder weil die Transskribierung 
aus Sprachen mit anderen Buchstaben fehlerhaft ist. 
 
Manche Asylsuchende machen aber auch vorsätzlich falsche Angaben, z.B. weil 
ihnen die Schleuser oder andere Leute erzählt haben, es wäre besser, einen 
falschen Namen anzugeben, weil man sonst sofort abgeschoben wird, oder weil sie 
über Minder-/Volljährigkeit oder auch ihre Nationalität täuschen möchten. 
 
Manche machen versehentlich falsche Angaben, weil sie nicht lesen und 
schreiben und die Schreibweise deshalb nicht überprüfen können oder weil sie z.B. 
selbst ihr eigenes Geburtsdatum nicht genau kennen. 
 
Bei der Registrierung falsch aufgenommene Personalien werden vom Bundesamt 
grundsätzlich nur korrigiert, wenn später Identitätsdokumente im Original 
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vorgelegt werden, deren Echtheit nach einer Überprüfung auch festgestellt wird. Es 
macht also keinen Sinn, ohne Vorlage von Dokumenten die Korrektur von 
Personalien zu beantragen. 
 
Das Geburtsdatum wird allerdings geändert, wenn das Jugendamt nach einer 
Alterseinschätzung oder einem Gutachten dazu ein anderes Geburtsdatum mitteilt. 
 
Offensichtliche Fehler (z.B. ersichtlich 20jährige ist nach ihrem Geburtsdatum 
bereits 50 Jahre alt) können ebenfalls korrigiert werden. 
 
 
Passpflicht im noch laufenden Asyl- und Asylgerichtsverfahren 
 
Grundsätzlich sind Asylsuchende verpflichtet, einen Pass vorzulegen, den sie im 
Besitz haben. Sie sind nicht verpflichtet, einen Pass bei der Botschaft oder ihren 
Heimatbehörden zu beantragen, solange noch nicht feststeht, ob ihnen staatliche 
Verfolgung droht, weil sie ihr Asylbegehren sogar gefährden würden, wenn sie an 
den Verfolgerstaat herantreten (so z.B. auch BayVGH Urteil vom 10.12.2001, 24 B 
01.2059). 
 
Wenn sich ein Asylsuchender also auf staatliche Verfolgung beruft, kann ihm 
eine Vorsprache bei den Heimatbehörden nicht zugemutet werden. Dies gilt 
auch für bereits subsidiär Geschützte und Personen mit Abschiebungsverbot, die 
eine (Aufstockungs-)Klage auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erhoben 
haben. Es darf auch nicht verlangt werden, Dokumente über Verwandte, Freunde, 
Anwälte im Heimatstaat zu besorgen, da eine Gefährdung dieser Personen nicht 
ausgeschlossen werden kann (es sei denn, die Dokumente befinden sich bereits bei 
diesen Personen und können einfach übersandt werden). 
 
Neu ist eine e-mail aus dem Bayerischen Innenministerium an alle 
Ausländerbehörden vom 03.08.2017 zur Zumutbarkeit der Beschaffung von 
Identitätspapieren bei noch nicht erloschener Aufenthaltsgestattung, also im 
noch laufenden Asyl- und Asylgerichtsverfahren: 
 


• Das StMI räumt zwar ein, dass nach dem 
Wortlaut des § 15 Abs. 2 Nr. 6 AsylG und nach überwiegender Auffassung in 
Literatur und Rechtsprechung eine Kontaktaufnahme mit den Heimatbehörden 
nicht zumutbar ist, solange das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 
Dies soll aber nur im Einzelfall gelten und anhand der konkreten Umstände 
und nach dem eigenen Vortrag der Asylsuchenden ermittelt werden. (Die 
Ausländerbehörde muss dazu das Protokoll der Anhörung beim Bundesamt in 
der Akte haben und lesen.) 


• Wenn der Asylsuchende zwei 
Staatsangehörigkeiten angibt und angibt, nur in einem Staat verfolgt zu sein, 
soll er verpflichtet sein, Identitätspapiere vom anderen Staat zu besorgen. 
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• Wenn der Asylsuchende keine staatliche 
Verfolgung behauptet, sondern angibt, aus Furcht vor der Verfolgung durch 
nichtstaatliche Akteure geflohen zu sein, vor der ihn die staatlichen Behörden 
nicht ausreichend schützen konnten, soll er ebenfalls verpflichtet sein, 
Identitätspapiere zu beschaffen. Dies soll z.B. gelten für Afghanen, die eine 
Verfolgung durch Taliban vortragen, oder Afghanen, die aus dem Iran 
geflohen sind, weil sie dort Probleme hatten. 


• Außerdem sollen die Dokumente eingereicht 
werden, für die man keine staatlichen Organe bemühen muss, sondern die 
man bei der Familie, Bekannten, Freunden gelassen hat und sich zuschicken 
lassen kann. Eine Kontaktaufnahme mit der Familie oder anderen Personen 
wird dafür zugemutet. 


• Die nichtgeklärte Identität ist nur ein 
Ermessenskriterium bei der Erteilung der Arbeitserlaubnis. Es gehe dabei 
nicht um eine Bestrafung der Asylsuchenden wegen mangelnder Mitwirkung, 
sondern um das Interesse des Staates an der Identifizierung hier aufhältlicher 
Personen. Weitere Kriterien sind immer noch z.B. die Aufenthaltsdauer in 
Deutschland, das erreichte Sprachniveau usw. Es bestehe nach der 
bayerischen Weisungslage kein Automatismus, dass die 
Arbeitserlaubnis bei ungeklärter Identität stets abzulehnen sei. 


 
 
Passpflicht nach dem Asylverfahren 
 
Anerkannte Flüchtlinge benötigen keine Dokumente, sondern erhalten einen 
blauen Reiseausweis für Flüchtlinge (sog. Genfer Konventionspass). Damit ihre 
Identität als geklärt angesehen wird, sollten sie allerdings versuchen, noch 
Dokumente vorzulegen, wenn das noch nicht geschehen ist. Sie sind aber nicht 
verpflichtet, bei ihrer Botschaft vorzusprechen und dürfen dies auch nicht tun, wenn 
sie ihren Flüchtlingsstatus nicht gefährden möchten.. Sie können allerdings z.B. eine 
Geburtsurkunde aus ihrem Herkunftsland besorgen, wenn dies z.B. über die Familie 
möglich ist. 
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Subsidiär Geschützte und Personen mit Abschiebungsverbot erhalten zwar ihre 
Aufenthaltserlaubnis auch ohne Pass, bleiben aber grundsätzlich passpflichtig, d. 
h. sie müssen Pässe bei ihren Botschaften beantragen. Nur ausnahmsweise werden 
graue Reiseausweise für Ausländer ausgestellt, wenn die Passbeschaffung nicht 
möglich bzw. nicht zumutbar ist (z.B. für Somalier*innen und Staatenlose). 
 
Alle im Asylverfahren rechtskräftig abgelehnten, vollziehbar 
ausreisepflichtigen Personen sind passpflichtig und werden zur 
Passbeschaffung aufgefordert: 
 
Sie werden zunächst aufgefordert, einen Antrag auf Ausstellung eines 
Passersatzpapieres (sog. PEP-Antrag) auszufüllen und zu unterschreiben. Dies 
passiert mittlerweile bereits bei der Registrierung des Asylantrages. Eine 
Verpflichtung dazu besteht allerdings erst nach rechtskräftiger Ablehnung. 
Sie werden unter Fristsetzung aufgefordert, bei ihrer Botschaft/ihrem Konsulat einen 
Pass bzw. ein Heimreisedokument zu beantragen. 
 
Wenn nichts vorgelegt wird, kann die Ausländerbehörde einen Termin bei der 
Botschaft bei einer Sammelanhörung vereinbaren und auffordern, dort 
teilzunehmen, ansonsten wird die polizeiliche Zwangsvorführung angedroht, aber 
noch nicht für diesen Termin, sondern für den nächsten. 
 
Wenn dieser Termin versäumt wird, kann die Ausländerbehörde die polizeiliche 
Vorführung bei der Botschaft anordnen und auch kurzfristig dafür in Haft nehmen 
(wenn ein gerichtlicher Haftbeschluss beantragt und erlassen wird). 
 
Das Verfahren der Passbeschaffung kann sich über Monate/Jahre hinziehen. In der 
Regel ist es der Ausländerbehörde nicht möglich, einen Pass oder ein 
Heimreisedokument zu besorgen, wenn jemand nicht mitwirkt (Ausnahme: 
Abschiebungen in den Westbalkan, im Dublin-Verfahren und nach Afghanistan 
gehen mit einem schlichten Laissez-Passer). Die Botschaften stellen in der Regel 
keine Pässe aus, wenn ihre Staatsangehörigen dies nicht ausdrücklich wünschen 
(Iran verlangt z.B. eine sog. Freiwilligkeitserklärung). Die Botschaften übersenden 
auch keine Pässe oder Heimreisedokumente an die Ausländerbehörden. 
 
Die Geflüchteten werden unter Druck gesetzt, „freiwillig auszureisen“ und die 
Rückkehrberatung aufzusuchen. 
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Wenn nicht bei der Beschaffung eines Heimreisedokumentes mitgewirkt wird, kann 
die Ausländerbehörde mit folgenden Maßnahmen den Druck verstärken: 
 


• Strafanzeige wegen unerlaubten Aufenthaltes ohne Pass 
• Kürzung der Sozialleistungen 
• Entzug bzw. Nichterteilung der Arbeitserlaubnis 


 
 
Passbeschaffung bei Beantragung einer Arbeitserlaubnis 
 
Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis steht im Ermessen der Ausländerbehörde. Eine 
geklärte bzw. nicht geklärte Identität und die Vorlage eines Passes oder anderen 
Dokumentes wird im Rahmen der Ermessensausübung als positiver bzw. negativer 
Umstand gewertet. 
 
Die meisten Ausländerbehörden erteilen keine Arbeitserlaubnis, wenn die Identität 
nicht geklärt und überhaupt kein Dokument vorgelegt wurde. Mittlerweile wird auch 
der Entzug bzw. die Nichtverlängerung der Arbeitserlaubnis angedroht bzw. 
vollzogen, wenn kein Pass vorgelegt wird.  
 
Aber selbst bei Vorlage des Passes und anderen Dokumenten kann die 
Arbeitserlaubnis immer noch verweigert werden. Die Arbeitserlaubnis darf aber nicht 
allein deshalb verweigert werden, weil die Identität nicht geklärt ist. Dies schreibt 
auch die Weisung des Bayerischen Innenministeriums vom 01.09.2016 nicht vor, 
obwohl sich manche Ausländerbehörden darauf berufen. Es ist eine umfassende 
Abwägung aller Gesichtspunkte vorzunehmen. Die Ablehnung von 
Arbeitserlaubnissen wird deshalb in der Regel nicht nur auf die nichtgeklärte 
Identität, sondern z.B. auch auf eine angeblich mangelnde Bleibeperspektive 
oder mangelnde Sprachkenntnisse gestützt. 
 
 
Praxishinweise 
 
Asylsuchende, bei denen feststeht, dass sie eine Anerkennung erhalten werden bzw. 
nicht abgeschoben werden, können und sollten so bald wie möglich alle 
Identitätsdokumente vorlegen, damit ihre Herkunft schneller geklärt ist (z.B. Syrien, 
Eritrea, Irak, Somalia, afghanische Familien/Frauen). 
 
Asylsuchende (ohne staatliche Verfolgung), bei denen eine Abschiebung auch ohne 
Dokumente erfolgen kann (alle Staaten des Westbalkans, Afghanistan), können ihre 
Pässe ohne weiteres Risiko abgeben. Afghanen sollten zumindest ihre Tazkira 
beschaffen und einreichen, damit sie nicht als „hartnäckige 
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Identitätsklärungsverweigerer“. Eine Passbeschaffung schadet aus unserer Sicht 
aber auch nicht, sondern nutzt nur. 
 
Asylsuchende, bei denen eine Abschiebung nach einer Ablehnung droht, wenn 
Pässe eingereicht werden (z.B. afrikanische Staaten, Iran, Äthiopien), sollten sich vor 
Besorgung und Abgabe ihrer Pässe diesbezüglich beraten lassen. 
 
Asylsuchende, die sich bereits in einer laufenden beruflichen Ausbildung befinden 
und keine Straftaten begangen, also Anspruch auf eine Ausbildungsduldung haben, 
können (wenn es nicht um staatliche Verfolgung geht) ihre Pässe besorgen, damit 
sie nach dem Abschluss des Asylverfahrens kein Problem mit ihrer 
Ausbildungsduldung bekommen. 
 
Asylsuchende, bei denen noch ein anderer Aufenthalt in Betracht kommt, z.B. §§ 25a 
und b, 18a AufenthG und familiäre Aufenthaltserlaubnisse, benötigen für diese 
Aufenthaltserlaubnisse einen Pass. 
 
 
 
 
 
 
Nächste Termine Jour Fixe: 
 
Freitag, 25. Januar 2019 
Freitag, 22.  Februar 2019 
Freitag, 29. März 2019 
 
 
 
Nächste kostenlose Sprechstunde: 
 
Montag, 3. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr 
 





CW_BotheTo
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29112018_Identitätsklärung_Passbeschaffung.pdf




Die Herbergssuche 
Oder: die Geschichte zu meiner Krippe 
 


I 


„Ich verbiete es dir! Du wirst bei so einem Krippenspiel nicht mehr mitmachen. Und Schluss!“ Der Großvater der 


kleinen Faten ist außer sich. Auf diese Reaktion war die sie nicht vorbereitet. Sie begann zu weinen.  


Drei Jahre zuvor war die Siebenjährige mit ihrer Familie von Palästina, genauer gesagt von Bethlehem, nach 


Deutschland gekommen. Der Anfang war hart. Und nun, endlich, durfte Faten mal mitspielen. „Du würdest eine 


gute Maria abgeben!“ meinte der Pfarrer. Und so war es auch. Die Gottesdienstbesucher in der kleinen 


katholischen Kirche in Köln waren gerührt von der ‚Maria aus Bethlehem‘. Zwei Tage nach dem Krippenspiel fuhr 


die Familie zum Weihnachtsurlaub in ihre Heimat nach Palästina. Faten erzählte stolz von ihrem Auftritt bei dem 


Krippenspiel. Aber der Großvater war entsetzt! 


50 Jahre später erzählte uns Faten Mukaker diese Geschichte aus ihrer 


Kindheit. Seit Jahrzehnten wohnt sie wieder in Bethlehem und führt 


Reisegruppen durch ihr Land. Als „Botschafterin für die Sache der 


Palästinenser“ ist Faten Mukaker in der ganzen Welt unterwegs. Auch 


vom Gymnasium Weilheim wurde sie mehrfach eingeladen. 


Der Grund des Ärgernisses damals war keineswegs die Mitwirkung des 


palästinensischen Kindes in einem christlichen Gottesdienst. Wie die 


meisten Bewohner Bethlehems war und ist auch die Familie von Faten 


christlich. Grund für das Ärgernis war die Szene der Herbergssuche. „Nie 


hätte einer von uns jemanden an der Türe weggeschickt. Schon gleich 


nicht eine schwangere Frau. Da ist immer Platz!“ Der Großvater fühlte 


die Ehre seines Volkes beschmutzt. Daher das strikte Verbot. Integration müsse auch Grenzen haben. 


II. 


Als Gemeindepfarrer habe ich mit unzähligen Kindern über 20 Jahre 


Krippenspiele einstudiert und aufgeführt. Die Herbergssuche durfte 


nie fehlen. Ich muss gestehen, ich war mir bis zu dem Gespräch mit 


Faten gar nicht bewusst, dass Krippenspiele eine deutsche bzw. 


österreichische ‚Erfindung‘ sind und keineswegs in jedem Land am 


24.12. die Herzen tausender Gottesdienstbesucher höherschlagen 


lassen. Und dass sich ein Volk in seiner Ehre verletzt fühlt! 


Bekanntlich lesen wir in der Bibel nichts von Wirten, die Josef und 


Maria weggeschickt haben, weil ihre Herberge voll gewesen wäre. 


Man meinte aber, es gäbe verschlüsselte Hinweise für die 


vergebliche Herbergsgssuche. In Lukas 2 Vers 7 lesen wir: „Und die 


gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen 


Platz in der Herberge.“ Wenn Maria ihren Sohn in eine Krippe legen musste, bedeutet es doch: Die Geburt fand 


bei Tieren in einem Stall statt. Warum in einem Stall? Weil kein Platz in den Gasthäusern war. Wirtsleute müssten 


das Heilige Paar also weggeschickt haben.  


III. 


Dass diese Schlussfolgerung grundlegend verkehrt ist, erfuhr ich vor einigen Jahren, als ich zur Vorbereitung 


des Konfirmandenunterrichts ein Video eines amerikanischen Bibelforschers und Archäologen sah.  


Faten Mukaker 50 Jahre danach 


Das Haus ist voll bis unters Dach, frag bei einem 


andern nach 







Er zeigte Häuser, in denen die Menschen zurzeit Jesu 


in der Gegend um Bethlehem wohl gelebt haben. 


„Mensch und Tier lebten in einem Haus zusammen. 


Es gab keine extra Ställe, wie es bei uns üblich war 


und ist. In jedem Wohnhaus gab es eine Futterstelle 


für Tiere. Und so legte Maria ihr Kind in die 


Futterstelle des Kindes. Das war nichts 


außergewöhnliches.“  


Wenn die Hirten bei ihrer Ankunft einen stinkenden 


Stall, eine verängstigte junge Mutter und einen 


verzweifelten Josef erlebt hätten, wäre ihre sofortige 


Reaktion wie folgt gewesen: ,Das ist eine Schande! 


Kommt mit uns, damit unsere Frauen euch versorgen können!‘ Die Hirten hätten die kleine Familie zu ihren 


eigenen Häuser gebracht. Dass sie die Unterkunft verließen, ohne die junge Familie woanders einzuquartieren, 


bedeutet, dass die Hirten ihr keine bessere Gastfreundschaft bieten konnten, als sie sie bereits erlebte, so der 


Bibelforscher. 


IV 


Ich recherchierte in meinen theologischen Büchern und 


im Internet. Hier wurde ich auf eine 


Übersetzungsunsicherheit aufmerksam.  Luther 


übersetzte das griechische Wort kataluma mit 


„Herberge“. Zutreffenderer wäre womöglich aber 


„Gästezimmer“. Im Gästezimmer war kein Platz, daher 


musste Maria ihr Kind im Hauptwohnraum, in dem auch 


die Gastgeberfamilie schlief, auf die Welt bringen, wie 


vor ihr schon viele Generationen. Selbstverständlich war 


in diesem Raum auch eine Futterkrippe. In diese legte sie 


das neugeborene Kind.  


Wenn das so gewesen wäre, gäbe es aber keine 


Hinweise auf die erfolglose Herbergssuche. Dann 


müssten die Krippenspiele neu geschrieben werden: 


„Kein Mangel an Gastfreundschaft bzw. keine Unfreundlichkeit wird angedeutet, wenn die heilige Familie im 


Aufenthaltsraum des Hauses beherbergt wird. Das Gästezimmer (kataluma) ist besetzt und vom Gastgeber wird 


nicht erwartet, dass er seine bereits aufgenommenen Gäste zum Auszug auffordert. Das wäre undenkbar und 


auch nicht notwendig. Der große familiäre Aufenthaltsraum reicht voll aus“, so der Theologe Kenneth Bailey. 


IV 


Seit fast fünf Jahren bin ich in der Flüchtlingshilfe tätig. So 


unterschiedlich die Schicksale und Persönlichkeiten der Menschen aus 


Afghanistan, Pakistan, Syrien und Palästina sind: Die Gastfreundschaft 


wird bei allen überaus großgeschrieben. Kein Besuch, ohne dass einem 


zumindest eine Tasse Tee angeboten wird. Und überall die 


Enttäuschung in den Augen, wenn man sagen muss: „Tut mir leid, ich 


habe keine Zeit. Das nächste Mal vielleicht.“ Besucher, oft unangemeldete, werden über Nacht aufgenommen, 


auch wenn das die Hausordnung eindeutig verbietet. Viele nehmen 25 Euro Strafgebühr für die Zulassung von 


„Fremdschläfern“ in Kauf. „Wegschicken geht in unserer Kultur gar nicht. Wenn es sich im Landkreis 


rumsprechen würde, ich hätte der Hausordnung gemäß einen Landsmann um 22 Uhr vor die Türe gesetzt, 


könnte ich mich bei den Afghanen nicht mehr blicken lassen“, so ein junger Mann aus Kabul. In Bethlehem wird 


das vor 2000 Jahren nicht anders gewesen sein. Eine schwangere Frau wegschicken, das ging gar nicht. 


Ein ausgegrabener Wohnhauskomplex in der Nähe von Bethlehem 


Das Modell eines Wohnhauses zur Zeit Jesu 







V 


Vor gut einem Jahr erfuhr ich, dass noch Platz im 


Krippenbaukurs in Weilheim frei sei. Ich meldete mich 


kurzerhand an. 


Ich wollte die 


äußeren, historischen Verhältnisse der Geburt Jesus, wie sie von der 


heutigen theologische Wissenschaft angenommen wird, unter 


fachmännischer Hilfe nachbauen. Keine Höhle, keinen Stall, keine Ruine, 


sondern ein einfaches Wohnhaus aus Stein mit Dachterrasse. In dem 


Hauptwohnraum und Schlafraum der Familie leben Mensch und Tier 


zusammen. Eine Futterkrippe, die in den Boden eingelassen ist. Eine Tür 


führt zum zweiten Zimmer, dem Gästezimmer (Kataluma). Wochenlang 


verbrachte ich die Freitag Abende und Samstage meist im Keller der 


Hardtschule, mit sechs anderen Krippenbauern und vier professionellen, 


kreativen und geduldigen Profikrippenbauern. Es machte richtig Spaß. 


Meine Krippe soll dem Großvater von Faten Mukaker recht geben und ein ganzes Volk rehabilitieren. Vielleicht 


ist es die erste Krippe, die in dieser Art erbaut wurde. Sie wird bis zum 6. Januar im Fenster unseres Bildungs- 


und Begegnungszentrum Asyl in der Oberen Stadt 3 in Weilheim zu sehen sein. 


VI 


Müssen aus historischen, kulturellen und theologischen Gründen die Krippenspiele umgeschrieben werden und 


zumindest von der Szene der „Hebergssuche“ gereinigt werden? Ich meine: Nein. Nicht unbedingt. Wenn man 


das Krippenspiel nicht historisch sieht, sondern als anschauliche Predigt, die uns träge gewordenen Christen 


aufrütteln soll, haben sie in unserem Kulturraum ihre Berechtigung. In unserer Kultur ist es tatsächlich denkbar, 


dass Schwangere weggeschickt werden und Türen nicht geöffnet werden, und dies selbst, wenn eigentlich genug 


Platz im Gästezimmer wäre.  


V 


Fazit: Krippenspiele haben nach heutiger Erkenntnis keinen großen historischen Wahrheitsgehalt. Und doch 


transportieren sie eine für unseren Kulturkreis überaus wichtige, christliche Botschaft, ja, einen christlichen 


Appell: Öffnet eure Herzen und Häuser. Gott will bei euch einziehen. Er kommt manchmal in unerwarteten 


Gestalten. In Bethlehem; zur Zeitenwende, kam er als Baby von Josef und Maria. Heutzutage kommt er 


womöglich als Flüchtling aus Palästina oder Syrien oder als bedürftige deutsche Frau mit drei kleinen Kindern! 


Auch in Zukunft können wir auf die Krippenspiele wohl nicht verzichten. Zumindest in unserem Kulturkreis. 


Leider.  


Jost Herrmann, Advent 2017 


Im Entstehen in mühevoller Kleinarbeit: Eine 


Krippe aus Styrodur und Holz 


Die „historische“ Krippe. Leider noch nicht fertig ☹ 
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Ökumenischer Gottesdienst mit Bischof Franz 
für alle Asylbewerberinnen und -bewerber, Geflüchtete, 
Helferinnen und Helfer


Sehr geehrte Damen und Herren, 


mit beigefügtem Schreiben lädt der Bischof von Würzburg zum  


Ökumenischen Gottesdienst 
am Samstag, 12. Januar 2019 um 17:00 Uhr 


alle Asylbewerberinnen und -bewerber, Geflüchtete und 
             Helferinnen und Helfer in den Kreisen vor Ort 


in den Dom zu Würzburg ein. 


Weitere Informationen erhalten Sie in den Diözesanbüros, aber auch über den 
Caritasverband Landkreis Würzburg e. V.  Anmeldungen erbitten wir mit dem beige-
fügten Formular bis spätestens Mittwoch, 19.12.18 ans Diözesanbüro Würzburg. 


Sollte die Fahrt durch Privat-Pkw's organisiert werden, besteht für diese 
Fahrten Versicherungsschutz durch die Diözese. Fahrtkosten können im Anschluss 
auf einfachen Antrag unter Angabe der Kosten und Mitfahrer erstattet werden. 


Mit freundlichen Grüßen


Karina Neeser Margit Rotter 
Leiterin Diözesanbüro Ochsenfurt Leiterin Diözesanbüro Würzburg 


Tobias Goldmann Tobias Bothe
Caritasverband Würzburg e. V. Caritasverband Würzburg e. V. 


schrNovember 2018
Datum


Diözesanbüro Ochsenfurt • Kolpingstraße 26 • 97199 Ochsenfurt


Diözesanbüro Ochsenfurt
Kolpingstraße 26
97199 Ochsenfurt


Telefon 0 93 31/98 00 60
Telefax 0 93 31/98 00 66
dioezesanbuero.och@
bistum-wuerzburg.de
Bürozeiten:
Mo, Di, Fr 8:30—12:00 Uhr
Do 9:00—17:00 Uhr


Diözesanbüro Würzburg
Ottostraße 1
97070 Würzburg 


Telefon 09 31/386 - 63700 
Telefax 09 31/386 - 63709
dioezesanbuero.wue@
bistum-wuerzburg.de


Caritasverband für die Stadt 
und den Landkreis Würzbg. e. V. 
Randersackerer Str. 25
97072 Würzburg 


Telefon 09 31/386 - 59118
Telefax 09 31/386 - 59199
t.goldmann@caritas-
wuerzburg.org


www.bistum-wuerzburg.de


Zeichen


Diözesanbüro 
Würzburg + 
Caritasverband 
Würzburg e. V.  



http://www.bistum-wuerzburg.de/
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R E F U G E E S  
    W E L C O M E



12. Januar 2019  |  17 Uhr



Der Bischof  



von Würzburg lädt ein  



Ökumenischer  
Gottesdienst  



am Samstag 12. Januar  
um 17.00 Uhr  



im Dom zu Würzburg 



danach Begegnung  



im Burkardushaus  



The Bishop  



of Würzburg invites you



church service (catholic, 
protestant, orthodox)



on Saturday January 12th
at 5 p.m.
in the Würzburg cathedral



meeting afterwards  



next to the church
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise 
Randersackerer Straße 25 
97072 Würzburg 
 


